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Leitsatz:

Ist zwischen Leitung und Mitarbeitervertretung einvernehmlich eine Regelung über den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit sowie über den Zeitausgleich durch dienstfreie Arbeitstage getroffen und will die Leitung hiervon abweichen, obliegt es ihr, Gründe insbesondere betrieblicher Art für eine Änderung darzulegen.

Az.: 1 VR MVG 21/2000

entschieden am: 06.07.2000

B e s c h l u ß

In dem Schiedsverfahren

mit den Beteiligten


1.
Leitung 




Antragsteller,

sowie


2.
Mitarbeitervertretung 





Antragsgegner,


Verfahrensbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte 

hat die 1. Kammer der Schiedsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. in der mündlichen Verhandlung am 06.07.2000 

beschlossen:
Der Antrag wird abgelehnt.

Die Leitung trägt die Kosten des Verfahrens.

Gründe: 

I.

Die Leitung beansprucht die Ersetzung der Zustimmung die Mitarbeitervertretungin nach § 62 Abs. 6 MVG-K zu einer Änderung der Lage der Arbeitszeiten in den Verwaltungsbereichen und im Vorsteherbereich.

Die Beteiligten dieses Verfahrens haben unter dem 28.12.1990 eine am 01.07.1991 in Kraft getretene Dienstvereinbarung über die ab 01.04.1989 und 01.04.1990 geltende Arbeitszeitverkürzung abgeschlossen. Nach Nr. 1 der Vereinbarung soll gem. § 9 e AVR weiterhin durchschnittlich 40 Stunden in der Woche gearbeitet werden. Der Zeitausgleich erfolgt durch dienstfreie Arbeitstage (Satz 2). Die Dienstvereinbarung sieht ferner u.a. vor, dass bei mehreren Mitarbeitern eine von der Dienstvereinbarung abweichende Regelung – unter Beachtung des Mitbestimmungsrechtes der Mitarbeitervertretung gem. § 35 Abs. 1 Ziffer 4 MVO – getroffen werden kann. Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Vollzeitmitarbeiter (Nr. 2). Sofern in der Dienstvereinbarung nichts anderes geregelt ist, gelten die Bestimmungen des § 9 e AVR (Nr. 3). Die Dienstvereinbarung ist mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar (Nr. 5). 

Unter dem 11.04.2000 wandte sich die Leitung an die Mitarbeitervertretung und bat um Zustimmung zu dem Antrag, ab 01.07.2000 die „§ 9 e-Regelung“, nämlich die Gewährung von zusätzlichen ganzen Tagen, wegfallen zu lassen und dafür tatsächlich 38,5 Stunden in der Woche im Verwaltungsbereich zu arbeiten. Es habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Anwendung dieser Regelung zu erheblichen Problemen im täglichen Arbeitsablauf geführt habe. Durch den Wegfall solle eine bessere Kontinuität erreicht werden. Unter dem gleichen Datum bat die Leitung die Mitarbeitervertretung um Zustimmung zum Wegfall der „§9 e-Tage“ mit Wirkung ab 01.07.2000 im gesamten Vorsteherbereich. Gleichzeitig schlug die Leitung eine Arbeitszeit in diesem Bereich von montags bis donnerstags von 7.30 Uhr – 16.00 Uhr und freitags von 7.30 Uhr – 14.30 Uhr jeweils mit 30 Minuten Pause vor. Diese Änderung sei notwendig, um eine bessere Kontinuität der Anwesenheit der Mitarbeiter sicherzustellen.

Die Mitarbeitervertretung bat die Leitung unter dem 18.04.2000 um Erörterung. Der von der Leitung genannte Grund für die geplante Arbeitszeitänderung sei für die Mitarbeitervertretung nicht nachvollziehbar bzw. nicht ausreichend konkretisiert. Es sei unklar, welche Auswirkungen die Reduzierung der wöchentlichen Präsenzzeiten im Vorsteherbereich auf den gesamten Betrieb habe. Das gleiche gelte für die Reduzierung der wöchentlichen Präsenzzeiten in diversen Verwaltungsbereichen. Es sei zudem unklar, um welche „erheblichen Probleme im täglichen Arbeitsablauf“ es sich handele. 

Die Angelegenheit wurde zwischen den Beteiligten am 09.05.2000 und am 23.05.2000 erörtert, wobei die Mitarbeitervertretung die Einführung einer Gleitzeitregelung mit Zeiterfassung vorschlug. Die Leitung teilte die Mitarbeitervertretungin unter dem 26.05.2000 mit, dass aufgrund der sehr unterschiedlichen Arbeitsbereiche und feststehenden Öffnungszeiten es z.Z. nicht denkbar sei, generell für den Verwaltungs- und Vorsteherbereich eine Gleitzeitregelung einzuführen. Auch seien die damit verbundenen Investitionskosten z.Z. nicht tragbar. Hierüber solle indes zu einem späteren Zeitpunkt gesprochen werden. Nach einem weiteren Schreiben der Mitarbeitervertretung vom 31.05.2000, in dem diese betonte, dass die Einführung einer Gleitzeitregelung im Interesse der betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der betrieblichen Belange wünschenswert sei, erklärte die Leitung die Erörterung unter dem 06.06.2000 für beendet. 

Die Leitung hat sich am 06.06.2000 an die Schiedsstelle gewandt und gebeten, die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zu den beantragten Arbeitszeitänderungen entsprechend den Anträgen vom 11.04.2000 zu ersetzen. Die aufgrund der Regelung in der Dienstvereinbarung einzuplanenden „tariflichen“ Fehlzeiten bereiteten in der Vergangenheit immer wieder organisatorische Probleme. Auch im Verwaltungsbereich lasse sich eine wöchentliche Reduzierung der Arbeitszeit leichter organisieren, als das Fehlen an ganzen freien Tagen. Die Leitung gehe davon aus, dass die 38,5 Stunden/Woche der Regelfall, die 40 Stunden/Woche mit freien Tagen die Ausnahme sein solle. Die in der Dienstvereinbarung getroffene Regelung führe auch nicht zwangsläufig zu Neueinstellungen. 

Die Leitung beantragt,

die Zustimmung der Mitarbeitervertretung zu den beantragten Arbeitszeitänderungen nach den Anträgen vom 11.04.2000 zu ersetzen.

Die Mitarbeitervertretung beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Die Begründung der Leitung, die Gewährung von freien Tagen anstelle einer Verkürzung der täglichen Arbeitszeit bzw. der wöchentlichen Arbeitszeit bereite erhebliche Schwierigkeiten, begegne bereits deshalb erheblichen Bedenken, weil die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf letztlich 38,5 Stunden vorrangig erfolgt sei, um durch eine Reduzierung der Arbeitszeit der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Die Leitung habe aber auch nicht deutlich gemacht, worin die von ihm behaupteten organisatorischen Probleme und erheblichen Schwierigkeiten aufgrund der Regelung tatsächlich beständen. Eine Konkretisierung dieser Probleme und Schwierigkeiten durch die Leitung sei bisher nicht erfolgt. Tatsächlich bereite die Gewährung von freien Tagen zur Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit auch tatsächlich keine Schwierigkeiten, da in den beiden betroffenen Bereichen die zeitliche Erledigung der Tätigkeiten von den Beschäftigten flexibel gehandhabt werden könnten. Die Verkürzung der Arbeitszeit diene neben arbeitsmarktpolitischen Zielen auch der Reproduktion der Arbeitskraft der Beschäftigten. 

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im einzelnen wird auf die Schiedsakte Bezug genommen.

II.

Der Antrag ist nach § 62 Abs. 1 Nr. 16 MVG-K zulässig, denn die Mitarbeitervertretung hat gem. 
§ 40 Nr. 4 MVG-K über den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen mitzubestimmen.

Der Antrag ist nicht etwa deshalb unzulässig, weil die Dienstvereinbarung vom 28.12.1990 eine Kündigungsmöglichkeit vorsieht (Nr. 5). Allerdings könnte die Leitung sein Ziel ggf. auch im Wege der Kündigung der Dienstvereinbarung erreichen, wobei allerdings die Nachwirkung (§ 37 Abs. 5 MVG-K) zu beachten ist. Die Dienstvereinbarung sieht indes ausdrücklich die Möglichkeit der Abweichung von den Regelungen der Dienstvereinbarung im Wege der Durchführung eines Zustimmungsverfahrens vor (Nr. 1, 4. Spiegelstrich). 

Der Antrag ist nicht begründet. 

Nach § 40 Nr. 4 MVG-K hat die Mitarbeitervertretung mitzubestimmen über die Festlegung der Dauer sowie über den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit. Bei der Überprüfung, ob die Mitarbeitervertretung ihre Zustimmung zu der von der Leitung beantragten Veränderung des Beginns und des Endes der täglichen Arbeitszeit zu Recht verweigert hat, ist der Schiedsstelle, anders als in den Fällen des § 45 Abs. 2 und 3 MVG-K, ein Ermessen eingeräumt, wobei die Schiedsstelle zur Ausübung des Ermessens eine Abwägung zwischen der Interessenlage der Dienststellenleitung und der Mitarbeitervertretung bzw. der Mitarbeiter zu treffen hat (Baumann-Czichon/Germer, Mitarbeitervertretungsgesetz, § 39 Rn. 30). 

Ausgangspunkt und von wesentlichem Gewicht ist, dass die Beteiligten in der Dienstvereinbarung vom 28.12.1990 einvernehmlich eine Regelung über den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit sowie über den Zeitausgleich durch dienstfreie Arbeitstage getroffen haben. Da die Leitung hiervon abweichen will, obliegt es ihm, Gründe insbesondere betrieblicher Art für eine Änderung darzulegen. Dabei muss es sich nicht notwendig um Gründe handeln, die eine Änderung der Regelung als zwingend geboten erscheinen lassen, vielmehr reicht es aus, dass die vorgeschlagene Änderung sachgerecht ist. 

Solche Gesichtspunkte hat die Leitung nach Auffassung der Kammer im Verfahren nicht dargetan. Als Gründe für sein Änderungsverlangen hat die Leitung in erster Linie organisatorische Probleme, z.B. bei Vertretungsfragen sowie Probleme im täglichen Arbeitsablauf genannt. Derartige Gesichtspunkte sind zweifellos geeignet, einen notwendigen Veränderungsbedarf zu begründen. Derartige Veränderungsnotwendigkeiten sind indes auch nachzuweisen. Dies hat auf der Grundlage der konkreten Darstellung etwa von Problemen beim Arbeitsablauf bzw. bei der Regelung der Vertretung zu geschehen. Die eher abstrakte Behauptung der Leitung, dass es hier zu entsprechenden Problemen gekommen sei, reicht für einen Nachweis nicht. Darauf hat die Mitarbeitervertretung bereits während der Erörterung vor Einleitung des Schiedsverfahrens zu Recht hingewiesen.

Soweit die Leitung die Notwendigkeit einer Änderung der Regelung in der Dienstvereinbarung mit dem Hinweis begründet, dass die 38,5 Stunden/Woche der Regelfall und die 40 Stunden/Woche die Ausnahme sei, kann dies die Notwendigkeit einer Änderung nicht begründen, da sich die Beteiligten gerade auf eine derartige – aus Sicht der Leitung gesehen – Ausnahmeregelung in der Dienstvereinbarung geeinigt haben. 

Schließlich kann die Erwägung der Leitung, dass die fragliche Regelung nicht zwangsläufig zu Neueinstellungen führe, ebenfalls nicht die Änderungsnotwendigkeit begründen, da dieser arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkt eher genereller Art ist und die Sachgerechtigkeit der in der Dienstvereinbarung getroffenen Regelung jedenfalls nicht in Frage stellen kann. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 63 Abs. 8 MVG-K. 

Dieser Beschluss ist mit der Beschwerde nicht anfechtbar (§ 65 Abs. 1 MVG-K).

